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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, Gülseren 
Demirel, Jürgen Mistol, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Florian Siekmann, 
Maximilian Deisenhofer, Anne Franke, Thomas Gehring, Hep Monatzeder, Verena 
Osgyan, Anna Schwamberger, Gabriele Triebel und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Verlängerung Ausfallfonds I & II  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bis 30.11.2022 ein Konzept vorzulegen, wie der 
Ausfallfonds I für Kinofilm- und HighEnd-Serienproduktion sowie der Ausfallfonds II für 
deutsche TV- und Streamingproduktionen zur Absicherung der coronabedingten Aus-
fälle in Anlehnung an die Verlängerung des Ausfallfonds I vonseiten der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) auch vonseiten des Freistaates Bay-
ern bis um 31.03.2023 verlängert werden kann. 

 

 

Begründung: 

Laut einer Pressemitteilung vom 28.09.2022 hat die Staatsregierung eine Verlängerung 
des Ausfallfonds I & II für coronabedingte Ausfälle für Film- & TV-Produktionen bis Ende 
des Jahres 2022 beschlossen. Filmdproduzentinnen und -produzenten haben derzeit 
keinerlei Möglichkeit, covidbedingte Produktionsausfälle über die private Versiche-
rungswirtschaft abzudecken. Der Ausfallfonds ist somit die einzige Möglichkeit, das wirt-
schaftliche Risiko für Produzentinnen und Produzenten im kommenden dritten Pande-
miewinter auf ein tragbares Maß zu reduzieren. Für eine verlässliche Absicherung der 
für den Medienstandort Bayern äußerst relevanten Filmbranche ist eine Verlängerung 
beider Ausfallfonds bis Ende des Jahres allerdings nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, da auch in den Wintermonaten zu Anfang des kommenden Jahres noch mit Aus-
fällen zu rechnen ist. Die Branche braucht Planungssicherheit. Bayern muss seiner Ver-
antwortung gerecht werden. Daher wird die Staatsregierung aufgefordert, beide Aus-
fallfonds in Anlehnung an die Verlängerung vonseiten des BKM bis zum 31.03.2023 zu 
verlängern. 

 


